
Anlage 2 zur Vereinbarung nach § 301 Abs. (4) SGB V

Legende Übersicht!A1

Anzahl < 0 > wird nicht verwendet

Anzahl < 1 > wird genau 1 mal verwendet

Anzahl < 0-1> Die Übermittlung ist grundsätzlich Pflicht, wenn die Information vorliegt. 

Abweichungen sind in der Anlage 3 "Daten- und 

Schlüsselverzeichnisse" dokumentiert.

Anzahl < m-n >         wird m mal bis max. n mal verwendet

Länge < 1..x > von 1 bis zu x Zeichen

Länge < x > genau x Zeichen

SV Daten- und Schlüsselverzeichnis (ein "x" in der Spalte "SV" deutet auf eine 

Erläuterung im Verzeichnis hin. Es wird jedoch nur bei Inhalten unterschiedlicher 

Ausprägung verwendet.)

Typ <N> numerischer Inhalt

Typ <An> alphanumerischer Inhalt

Prüfschema

*

Typ und Feldlängen werden im Rahmen der Schemaprüfung in allen Fällen geprüft (nur 

Besonderheiten werden aufgeführt)

**

keine führenden und/oder abschließenden Whitespaces, keine Tabs, keine 

Zeilenumbrüche, keine sich wiederholenden Leerzeichen (Basis-Datentyp 

"Token_intern_Stp")

Stand: 09.04.2019


